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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Ende August 2018 legte der Bundesrat seine Botschaft zur eidgenössischen
Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-
Initiative)» vor. Obwohl Umfragen verschiedentlich gezeigt hatten, dass das Anliegen
bei der Bevölkerung auf Sympathie stösst und die Juso mit zwei inhaltlich ähnlich
gerichteten kantonalen Initiativen in den Kantonen Schwyz und Freiburg Erfolg gehabt
hatte – was in der Presse als «Sensation» bezeichnet worden war, weil in beiden
Kantonen sowohl Regierung als auch Parlament das Begehren abgelehnt hatten –,
empfahl der Bundesrat die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Er
argumentierte dabei ähnlich wie bei seinen Antworten auf die Kritik der GRECO an der
Intransparenz der Politikfinanzierung in der Schweiz, dass nämlich Regeln zur
Offenlegung von Parteispenden nicht mit dem politischen System der Schweiz
vereinbar seien. Sie seien zudem auch deshalb nicht nötig, weil erstens die
verschiedenen Institutionen der Machtteilung – Föderalismus, direkte Demokratie,
Kollegialregierung, Milizsystem – verhinderten, dass Parteien einen zu grossen Einfluss
ausüben könnten und zweitens Zweifel bestünden, dass Geld bei Abstimmungs- und
Wahlkampagnen überhaupt eine entscheidende Rolle spiele. Der Bundesrat warnte
zudem davor, dass die Regelungen hohe Kosten verursachen würden, da die
Überprüfung und die Durchsetzung der Regeln wirksame Kontrollen benötigten. Die von
der Initiative vorgesehenen Regelungen könnten zudem sehr einfach unterlaufen
werden. In den Medien wurde auch die Rolle von Justizministerin Simonetta
Sommaruga diskutiert, die die bundesrätliche Haltung in der Öffentlichkeit vertreten
musste. Es stehe ihr ein unangenehmer Abstimmungskampf bevor, da die Partei der
Magistratin für die Initiative kämpfe. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.08.2018
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession 2019 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag seiner
SPK-SR für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung, der in Folge der erfolgreich
zustande gekommenen Transparenz-Initiative als parlamentarische Initiative
ausgearbeitet worden und sowohl in der Vernehmlassung wie auch im Bundesrat auf
mehrheitliche Zustimmung gestossen war. 
Andrea Caroni (fdp, AR) beantragte Nichteintreten. Er sei zwar ein «grosser Freund der
Transparenz in der Politik», hier handle es sich aber um eine schlecht ausbalancierte
Vorlage, die zudem eher zu «Scheintransparenz» führe. Die Forderungen seien erstens
ein Eingriff in die Privatsphäre, weil sie politische Präferenzen und finanzielle
Möglichkeiten von Spenderinnen und Spendern offenlegten. Zweitens würden die
Regelungen mit viel Bürokratie einhergehen und könnten wohl, drittens, sehr einfach
umgangen werden, da zwangsläufig grosse Lücken bestehen blieben. In Ländern, die
scharfe Regeln kennen, sei das Vertrauen in die Politik nicht grösser als in der Schweiz,
betonte er. Viel Geld und Demokratie stünden in einem heiklen Verhältnis, zitierte in
der Folge Paul Rechsteiner (sp, SG) Gottfried Keller. Demokratische Entscheide dürfe
man nicht kaufen können. Die Transparenz-Initiative verbiete zwar den Einsatz grosser
Geldmittel nicht, sie verlange aber Transparenz. Wer viel investiere, der solle auch dazu
stehen. Dass die Sensibilität in der Bevölkerung wachse, zeigten die Volksabstimmungen
in den Kantonen Schwyz und Freiburg, wo die Forderung nach Transparenzregeln an der
Urne Erfolg hatte. Das Argument, dass Regeln umgangen werden könnten, dürfe nicht
gelten, weil man ansonsten überhaupt keine Regeln mehr aufstellen dürfe; man denke
dabei etwa an den Strassenverkehr. Christian Levrat (sp, FR) schliesslich erörterte den
in seinen Augen erfolgreichen Fall Freiburg und zitierte den aktuellen Sorgenbarometer,
der einen Rückgang des politischen Vertrauens zeige. Dem könne vor allem mit
vermehrter Transparenz begegnet werden. Beide SP-Vertreter forderten nicht nur
Eintreten, sondern auch ein Ja zur Volksinitiative. Justizministerin Karin Keller-Sutter
erörterte die Position der Regierung. Der Bundesrat habe in der ursprünglichen
Botschaft für die zur Ablehnung empfohlene Initiative keinen Gegenentwurf
vorgesehen, weil er Regelungen der Politikfinanzierung kritisch gegenüberstehe, da sie
administrativ aufwändig und schwierig umsetzbar seien. Zudem sei der Bundesrat der
Meinung, dass sich das Volk nicht kaufen lasse. Es gebe mehrere Beispiele von
Abstimmungskampagnen, bei denen grosse Geldmittel eingesetzt worden seien, bei
denen sich die Stimmbevölkerung aber auf die finanziell weniger gut bemittelte Seite

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2019
MARC BÜHLMANN
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geschlagen habe. Der jetzt durch die SPK-SR vorgelegte indirekte Gegenvorschlag habe
gegenüber der Initiative Vorzüge und es sei sicherlich besser, Finanzierungsregeln auf
Gesetzesstufe und nicht auf Verfassungsstufe einzuführen. Aus diesem Grund
unterstütze der Bundesrat – nach wie vor mit einer gehörigen Portion Skepsis – den
Gegenvorschlag, bei dem er allerdings einige Änderungswünsche anbringe.
Bevor über diese Änderungen debattiert wurde, wurde der Minderheitsantrag Caroni
auf Nichteintreten mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Eine
Minderheit Stöckli (sp, BE), die von Christian Levrat übernommen worden war, weil
Hans Stöckli als Präsident amtete, wollte den Katalog der Offenlegungspflichten für
politische Parteien erweitern. Neben den Einnahmen hätten auch Ausgaben und
Vermögenslage ausgewiesen werden sollen. Dieser Antrag scheiterte aber genauso wie
ein Antrag, die Obergrenze für Zuwendungen nicht bei CHF 25'000, sondern schon bei
CHF 10'000 festzulegen. Angenommen wurde ein Antrag des Bundesrats, auf eine
Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen zu verzichten. Die SPK-SR war hier
auf die Linie des Bundesrats umgeschwenkt, weil das öffentliche Interesse an
Transparenz in diesem frühen Stadium weniger gross sei, wie Daniel Fässler (cvp, AI) für
die Kommission ausführte. Zu diskutieren gab die Frage nach einem Verbot von
Zuwendungen aus dem Ausland. Der Bundesrat hatte beantragt, dieses Verbot zu
streichen und lediglich den Passus für ein Verbot von anonymen Zuwendungen zu
belassen. Die SPK-SR hatte nach längerer Diskussion mit 7 zu 5 Stimmen entschieden,
dem Antrag des Bundesrats zu folgen. Eine Minderheit Bischof (svp, SZ) wollte allerdings
– auch gestützt auf eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS;Pa.Iv. 18.423) – am
ursprünglichen Verbot festhalten. Pirmin Bischof warnte davor, dass Wahlen und
Abstimmungen in verschiedenen Ländern durch ausländische Geldgeberinnen und
Geldgeber finanziert worden seien. Dies sei beim Geldspielgesetz nachweislich auch in
der Schweiz der Fall gewesen. Es stehe wohl nächstens eine Abstimmung über den Kauf
von Kampfflugzeugen an, wo es um Milliardenbeträge gehe, an denen auch ausländische
Player ein Interesse hätten. Im Inland müsse man für Transparenz sorgen, aber die
direkte Demokratie werde gegen ausländische Gelder nur durch ein Verbot geschützt.
Karin Keller-Sutter entgegnete, dass nicht auszuschliessen sei, dass ausländisches Geld
in Abstimmungskampagnen fliesse. Dies werde aber in der Regel bekannt und es werde
darüber diskutiert. Ein Verbot sei hingegen mittels Geldkurieren sehr leicht zu
umgehen. Das magistrale Votum verhallte jedoch ungehört; der Antrag der Minderheit
wurde mit 25 zu 18 Stimmen gutgeheissen. 
In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen)
angenommen. 2

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Mit Finanzdirektor Kaspar Michel (SZ, fdp) und Volkswirtschaftsdirektor Andreas
Barraud (SZ, svp) gaben in Schwyz zwischen April und Mai 2022 innerhalb von einem
Monat gleich zwei amtierende Regierungsmitglieder ihren vorzeitigen Rücktritt bekannt.
Während Michel unter anderem wegen einem konkreten beruflichen Angebot
zurücktrat, begründete der 64-jährige Barraud seinen Rücktritt mit gesundheitlichen
Überlegungen. 

Aufgrund des doppelten Rücktritts wurden in Schwyz Regierungsratsersatzwahlen
nötig, welche die Regierung auf den 25. September 2022 ansetzte. Ein allfälliger zweiter
Wahlgang sollte am 26. November stattfinden. Die FDP schickte den Schwyzer
Polizeikommandanten Damian Meier (SZ, fdp) ins Rennen, um den Sitz von Kaspar
Michel zu verteidigen. Meier setzte sich bei der Nominationsversammlung klar gegen
Kantonsrat Sepp Marty (SZ, fdp) durch. Ähnlich klar war die Sache bei der SVP: Diese
portierte den Schwyzer Gemeindepräsidenten Xaver Schuler (SZ, svp), der sich ebenfalls
deutlich gegen Thomas Haas (SZ, svp) und Fredi Kälin (SZ, svp) durchsetzte.
Komplizierter gestaltete sich die Nomination bei der SP, welche einen der beiden freien
Sitze erobern wollte. Die Sozialdemokraten nominierten zwar schlussendlich deutlich
den ehemaligen Präsidenten der SP-Kantonsratsfraktion und aktuellen Einsiedler
Bezirksrat Patrick Notter (SZ, sp). Doch die Nomination ging nicht kritiklos über die
Bühne. Notter setzte sich gegen die politisch unerfahrenere Diana de Feminis (SZ, sp)
durch. De Feminis und ein Teil der SP zeigten sich darüber enttäuscht – insbesondere,
weil die SP damit zu wenig mache, um den Frauenanteil in der Schwyzer Regierung zu
erhöhen. Zum Zeitpunkt des Doppelrücktritts sass mit Petra Steimen-Rickenbacher (SZ,
fdp) nur eine Frau im siebenköpfigen Gremium. Auch die GLP startete einen Angriff auf
einen Regierungssitz. Sie nominierte die Leiterin des kantonalen Rechtsdienstes, Ursula

WAHLEN
DATUM: 27.11.2022
ELIA HEER
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Louise Lindauer (SZ, glp). Lindauer, die bis 2018 noch Mitglied der SP gewesen war,
erhielt unter anderem auch Unterstützung der Schwyzer Gleichstellungskommission
sowie vom Frauennetz Kanton Schwyz, das von der unterlegenen SP-Kandidatin Diana
de Feminis präsidiert wird. Auch die Mitte empfahl Lindauer zur Wahl, eine zweite
Empfehlung gab die Partei nicht ab. Auf eine eigene Kandidatur hatte die Mitte
ebenfalls verzichtet, da sie mit Michael Stähli (SZ, mitte) und Sandro Patierno (SZ, mitte)
bereits zweimal in der Regierung vertreten war und keinen zusätzlichen Sitzanspruch
erhob. Schliesslich kandidierten auch noch zwei Parteilose für die Regierung: Landwirt
Peter Abegg, der bereits bei den Regierungsratswahlen 2020 sowie bei den
Bezirksgerichtswahlen 2021 kandidiert hatte, sowie der Unternehmer, Covid-19-
Massnahmenkritiker und Anhänger der Bewegung Aufrecht Schweiz, Jürg Rückmar. Dass
gleich sechs Personen bei einer Regierungsersatzwahl kandidieren, habe es laut dem
Schwyzer Staatsschreiber Mathias Brun seit 1972 nicht mehr gegeben. Die Ersatzwahlen
waren auch deshalb speziell, weil dies die ersten Wahlen waren, bei denen das neue
Schwyzer Transparenzgesetz angewendet wurde. Das Gesetz geht zurück auf eine
Initiative der Juso, welche die kantonale Stimmbevölkerung 2018 angenommen hatte. Es
schreibt vor, dass Kandidierende ihre Interessenbindungen und Wahlkampfbudgets
offenlegen müssen. Gemäss Angaben der Parteien lagen ihre Kampagnenbudgets für
den ersten Wahlgang der Ersatzwahlen zwischen CHF 80'000 (FDP) und gut CHF 30'000
(GLP). Die SVP gab an, ihr Budget betrage CHF 51'500, während die SP ihre geplanten
Wahlkampfausgaben auf rund CHF 60'000 bezifferte. 

Am Wahlsonntag nach dem ersten Wahlgang konnte erst einer der Kandidierenden
jubeln. Der SVP-Kandidat Xaver Schuler holte 17'083 Stimmen und übertraf damit das
absolute Mehr von 17'080 Stimmen um drei Stimmen. An zweiter Stelle lag FDP-
Anwärter Damian Meier, der 16'667 Stimmen erhalten hatte, das absolute Mehr und
damit eine Wahl im ersten Wahlgang aber um 333 Stimmen verpasste. Dahinter
platzierte sich Ursula Louise Lindauer (12'570 Stimmen) von der GLP etwas
überraschend vor dem Sozialdemokraten Patrick Notter (12'167). Der parteilose Peter
Abegg (6'914) und Jürg Rückmar (2'916) von Aufrecht Schweiz blieben chancenlos. Die
Wahlbeteiligung lag bei 43.2 Prozent. Das Resultat und insbesondere der Rückstand auf
Lindauer bewogen Notter zum Rückzug vor dem zweiten Wahlgang. Somit verblieben
noch vier Kandidierende im Rennen um den zweiten freien Sitz. Die Mitte beschloss,
auch im zweiten Wahlgang Lindauer zu unterstützen und auch die Grüne Partei empfahl
die GLP-Kandidatin zur Wahl. Die SP konnte sich nicht für eine Wahlempfehlung für ihr
ehemaliges Parteimitglied Lindauer durchringen und beschloss Stimmfreigabe. Meier
bekam derweil Unterstützung von der SVP. Wie den Angaben der Parteien unter dem
Transparenzgesetz zu entnehmen war, gab die FDP für den zweiten Wahlgang nochmals
etwa CHF 65'000 aus, die GLP noch CHF 20'000. 

Wie schon im ersten Wahlgang holte Damian Meier auch am 26. November mehr
Stimmen als Ursula Louise Lindauer – 16'125 gegenüber 11'787 – und sicherte sich mit
komfortablem Vorsprung den letzten freien Sitz. Peter Abegg (5'842 Stimmen) und Jürg
Rückmar (1'045) konnten Meier ebenfalls nicht gefährden. Die Wahlbeteiligung im
zweiten Wahlgang betrug noch 32.9 Prozent. 

Die Wahl von Schuler und Meier löste auch eine Rochade in den Departementen aus:
Herbert Huwiler (SZ, svp) übernahm das bisher von Kaspar Michel geführte
Finanzdepartement. Das dadurch freigewordene Sicherheitsdepartement übernahm
Huwilers Parteikollege Schuler. Das Volkswirtschaftsdepartement, dem Barraud
vorgestanden war, übernahm Petra Steimen-Rickenbacher, welche wiederum ihr
bisheriges Departement des Inneren dem neugewählten Damian Meier überliess. 3
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